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Anlage 3 zur Satzung über die Nutzung mobiler

Endgeräte an den staatlichen Mainzer Schulen

40 – Schulamt

Kostenaufstellung

Antrag auf Erholungsurlaub / Überzeitenausgleich (mindestens 2 Wochen vor Urlaubsbeginn vorzulegen)

Personenbezogene Daten

Name, Vorname Schule

Urlaubsanspruch

Kalenderjahr noch verfügbare Urlaubstage 

Beantragter Urlaub

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

Unterschrift Mitarbeiter:in Kenntnisnahme Schulleitung

I.   genehmigt   nicht genehmigt Begründung bei Nichtgenehmigung

Unterschrift Vorgesetze:r

Wird von der Personalsachbearbeitung ausgefüllt

II. in Urlaubsliste erfasst

Personalsachbearbeitung

Formular druckenFormular zurücksetzen

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -
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Internes Formular

40 – Schulamt
Personalsachbearbeitung

Antrag auf Erholungsurlaub / Überzeitenausgleich (mindestens 2 Wochen vor Urlaubsbeginn vorzulegen)

Personenbezogene Daten

Name, Vorname Schule

Urlaubsanspruch

Kalenderjahr noch verfügbare Urlaubstage 

Beantragter Urlaub

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

von/bis bzw. am Arbeitstage U, ÜZA, AZV, ASZ

Unterschrift Mitarbeiter:in Kenntnisnahme Schulleitung

I.   genehmigt   nicht genehmigt Begründung bei Nichtgenehmigung

Unterschrift Vorgesetze:r

Wird von der Personalsachbearbeitung ausgefüllt

II. in Urlaubsliste erfasst

Personalsachbearbeitung

Formular druckenFormular zurücksetzen

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -
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Kostenaufstellung pauschaler Schadensersatz für mobile Endgeräte an Schulen der Landeshauptstadt Mainz

Gültig ab Inkrafttreten der zugrundeliegenden Satzung

Nachfolgende Aufstellung enthält die Kosten, die das Schulamt der Landeshauptstadt Mainz gegenüber den Nutzern für 
Schäden an den mobilen Endgeräten und dem dazugehörigen Zubehör geltend macht, die von den Nutzern im Rahmen 
des Medienkonzeptes der Schule zur Nutzung ausgeliehen werden. 

Die Preise orientieren sich an den marktüblichen Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungskosten.

1. Reparable Schäden

Hinweis: Die tatsächliche Reparatur erfolgt nur durch autorisierte Dienstleister.

2. Irreparable Schäden und Verlust

Gerät/Zubehör Gebühr (€)

iPad 370

Convertibles 320

Laptop 380

Ladegerät iPad 20

Ladegerät Laptop 25

Tastatur / Schutzhülle 20

Eingabestift 20

Laptoptasche 20

Kostenaufstellung pauschaler Schadensersatz für mobile Endgeräte an Schulen der Landeshauptstadt Mainz

Gültig ab Inkrafttreten der zugrundeliegenden Satzung

Nachfolgende Aufstellung enthält die Kosten, die das Schulamt der Landeshauptstadt Mainz gegenüber den Nutzern für 
Schäden an den mobilen Endgeräten und dem dazugehörigen Zubehör geltend macht, die von den Nutzern im Rahmen 
des Medienkonzeptes der Schule zur Nutzung ausgeliehen werden. 

Die Preise orientieren sich an den marktüblichen Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungskosten.

1. Reparable Schäden

Schaden Gerät Gebühr (€)

Displaybruch iPad 180

Displaybruch Convertibles / Laptop 200 – 250

Ladeanschluss defekt Alle Geräte 100

Gehäuseschaden Alle Geräte 100

Kamera defekt iPad 90

Taste(n) defekt 60

2. Irreparable Schäden und Verlust

Alle Geräte


